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Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach als Mitteilung außerhalb von Sitzungen 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
93. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Brau nschweig „Vor den Hörste n“  
Stadtgebiet zwischen Erlenbruch, der Straße zum Kahlenberg und Nordendorfsweg 
Behandlung der Stellungnahmen, Planbeschluss 
 
 
 
„1. Für das oben bezeichnete Stadtgebiet wird die 93. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Braunschweig mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht in der 
anliegenden Form beschlossen. 
 
2. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (2) BauGB sowie während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß 
Anlage 3 und 4 zu behandeln.“ 
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Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes (Anlage 1) und der Begründung mit Umwelt-
bericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 
zu entnehmen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt 
und zur Abgabe einer Stellungnahme vom 28.06.2012 bis zum 30.07.2012 aufgefordert. Wäh-
rend der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind die in Anlage 
3 aufgeführten Stellungnahmen eingegangen. Die eingegangen Stellungnahmen enthielten kei-
ne Hinweise und Bedenken, die im Flächennutzungsplan-Verfahren zu berücksichtigen waren. 
Die Planunterlagen wurden nicht geändert. 
 
Am 19.02.2013 hat der Rat der Stadt Braunschweig den Weiterbetrieb des Freibades Waggum 
beschlossen. Aufgrund der dadurch veranlassten Änderung der Planunterlagen wurde eine er-
neute Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB in der Zeit vom 23.05.2013 bis zum 07.06.2013 
durchgeführt. Zu diesem Verfahrensschritt sind keine zu berücksichtigenden Stellungnahmen 
eingegangen. Die Planunterlagen wurden nicht geändert. 
 
Der Entwurf der 93. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig hat gemäß 
§ 3 (2) BauGB in der Zeit vom 2. Juli 2013 bis zum 2. August 2013 öffentlich ausgelegen. 
Während der öffentlichen Auslegung sind die in der Anlage 4 aufgelisteten Stellungnahmen 
eingegangen. Die eingegangen Stellungnahmen enthielten keine Hinweise und Bedenken, die 
im Flächennutzungsplan-Verfahren zu berücksichtigen waren. Die Planunterlagen wurden nicht 
geändert. 
 
Der Entwurf der 93. Änderung des Flächennutzungsplanes wird daher zum Beschluss empfoh-
len. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:  Entwurf des Änderungsplanes 
Anlage 2:   Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 3  Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 4 (2) BauGB  
  vorgebrachten Stellungnahmen 
Anlage 4:    Vorschlag zur Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 3 (2) BauGB  
  vorgebrachten Stellungnahmen 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 





 


 Anlage Nr. 4 
 Stand: 15.08.2013 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
93. Änderung  „Vor den Hörsten“ 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB  
vom 02.07.2013 bis zum 02.08.2013 
 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 


Stellungnahme Nr. D1 
 


18.07.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 


1. Die Änderung des Flächennutzungs-
plans ist gemäß dem Beschluss des 
Bezirksrats solange zurückzustellen, 
bis der Ersatz für die Grasseler Str. 
gebaut wurde. Da die zuletzt favorisier-
te Ostumfahrung aufgrund des Ge-
richtsbeschlusses von Lüneburg nicht 
gebaut werden darf, ist zunächst die 
erste und beste Lösung für die Ver-
kehrssituation des Ortskerns von 
Waggum, der Tunnel unter dem Flug-
hafen zu realisieren. 


 


Die Planung neuer Bauflächen in 
Waggum unterliegt nicht der Abhängig-
keit von Ortsumgehungen und deren Re-
alisierung. Waggum besitzt die überörtli-
che Verkehrsverbindung über den 
Bienroder Weg und über die Grasseler 
Straße in Richtung Bevenrode. Die Er-
schließung des Baugebietes „Vor den 
Hörsten“ ist über diese Straßen gesichert. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans 
ist eine Aufgabe im Rahmen der Pla-
nungshoheit der Stadt. Der Stadtbezirks-
rat ist zu den Planungen der Stadt, sofern 
sie den Wirkungskreis berühren, gem. § 
94 NKomVG anzuhören und kann Vor-
schläge unterbreiten, Anregungen und 
Bedenken dazu äußern. Dieses ist in der 
Stadtbezirksratssitzung am 28.05.2013 
erfolgt. 
Der Rat der Stadt entscheidet hierüber im 
Zuge des Abwägungsprozesses gem. § 1 
(7) BauGB. 
 


2. Der Bolzplatz wurde so geplant, dass 
der Lärm sich maximal auf die Be-
standsbebauung im Baugebiet 
Rabenrodestr. auswirkt. Durch die 
Lärmschutzmaßnahmen wird dies so-
gar noch verstärkt. Eine Lärmschutz-
wand im Westen des Bolzplatzes führt 
zu einer Schallreflexion zu unserem 
Grundstück In den Grashöfen 24. Im 
Entwurf des Bebauungsplans wird le-
diglich die Aussage getroffen dass der 
Grenzwert „in allen Bereichen des Pla-
nungsgebiets deutlich unterschritten 


Der Flächennutzungsplan stellt keine 
Standorte für Spiel-, Bolz- oder Jugend-
plätze dar. Die Standortbestimmung er-
folgt auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung. Alle Hinweise und Bedenken 
werden für den Bebauungsplan zur 
Kenntnis genommen, haben aber keine 
Auswirkungen auf die 93. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
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wird“. Es gibt keine Aussage, wie sich 
der Lärm auf die Bestandsbebauung 
auswirkt. 


 Bei den Betrachtungen des Lärms wird 
darauf hingewiesen, dass der Lärm ei-
nes Spielplatzes hinzunehmen ist. 
Dies ist verständlich, darf jedoch nicht 
dazu führen, dass dieser Lärm als 
nicht existent in die Betrachtung der 
Lärmemission des Bolzplatzes mit ein-
fließt. Der Fluglärm wird auch nur se-
parat betrachtet und stellt für das neue 
Baugebiet keine Belastung dar. Je-
doch wurde letztens von Hr. Hoffmann 
angekündigt, dass der Flugbetrieb 
nach und nach ausgeweitet werden 
soll. Da ein Lärmschutz seitens des 
Flughafens nicht möglich ist, kann nur 
bei neuen Lärmquellen Einschränkun-
gen vorgenommen werden. Darüber 
hinaus besteht auch bereits durch das 
Schwimmbad an bestimmten Sommer-
tagen eine Lärmbelastung. 


 Da der Bestandsschutz bisher nur sehr 
unzureichend in der Planung berück-
sichtigt wurde, ist der Bebauungsplan 
grundlegend zu überarbeiten. Die 
Grundstücke des neuen Baugebietes 
sind nach dem Nutzungsbeispiel zum 
Bebauungsplan im gleichen Abstand 
zum Bolzplatz geplant, wie die Be-
standsbebauung im Baugebiet 
Raberırodestr. mit dem Unterschied, 
dass in diese Richtung keine Lärm-
schutzmaßnahmen geplant sind. 


 Im Flächennutzungsplan wird an meh-
reren Stellen auf den parallel erstellten 
(jedoch bisher nicht öffentlich ausge-
legten) Bebauungsplan verwiesen. Da 
die beiden Pläne nur zusammenhän-
gend Sinn machen, ist auch die Ände-
rung des Flächennutzungsplan daher 
zurückzustellen bis ein genehmigungs-
fähiger Bebauungsplan vorliegt. 


 Wem man den Bolzplatz in das neue 
Baugebiet integrieren möchte, um die 
Jugendlichen unter Kontrolle zu haben 
(die Motivation laut Telefonat mit Herrn 
Schmidtbauer), so sollte man das im 
Bereich zwischen den beiden Ringen 
tun. Dann kann jeder selbst entschei-
den wie weit er bis zum Bolzplatz lau-
fen möchte und wie viel er bereit ist 
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sich um die Kontrolle zu kümmern.  
 Sehr bedenklich finde ich den Hinweis 


im Bebauungsplan „Grundsätzlich ist 
jedoch die Einhaltung der maßgebli-
chen Orientierungs- und Immissions-
richtwerte  nur bei bestimmungsgemä-
ßer Nutzung des Jugendplatzes mög-
lich. D.h. Der Betrieb elektroakusti-
scher Anlagen sowie das Befahren mit 
motorisierten Fahrzeugen ist durch 
geeignete organisatorische Maßnah-
men auf dem Jugendplatz auszu-
schließen.“ Wie soll der Betrieb elekt-
roakustischer Anlagen ausgeschlossen 
werden? 


 Unter 4.5.6 wird die Behauptung auf-
gestellt „Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung werden geeignete 
Festsetzungen getroffen, um mögliche 
Nutzungskonflikte durch Emission des 
Jugendplatzes zu verhindern“. Dies 
sehen wir nicht als gegeben an. 


 


3. Da das schalltechnische Gutachten 
bisher nicht öffentlich ausliegt, sind da-
rauf aufbauende Bewertungen schwer 
zu bewerten. Das Gutachten ist öffent-
lich zugänglich zu machen, bevor eine 
Entscheidung über den Änderungsan-
trag fällt. 


 


4. Als Ersatz für den Spielplatz am 
Nordendorfsweg wird der Spielplatz in 
direkter Nachbarschaft zu dem beste-
henden Spielplatz des Baugebiets 
Rabenrodestr. geplant. Damit entsteht 
ein großer Spielplatz der durch eine 
Straße getrennt ist. Auf dieser Straße 
fahren neben landwirtschaftlichen 
Nutzfahrzeugen auch Autos zur 
Baumschule. Das Unfallrisiko sehe ich 
daher als sehr hoch an. Warum wird 
überhaupt der Ersatz für einen Spiel-
platz in direkte Nachbarschaft zu ei-
nem bereits existierenden Spielplatz 
geplant? 


 


5. Der Spielplatz des Baugebietes 
Raberırodestr. befindet sich in direkter 
Nachbarschaft zu unserem Grund-
stück. Der Lärm ist hinzunehmen. Wo-
bei die Frage ist, ob darüber hinaus 
der Lärm eines weiteren Spielplatzes 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan greift als vor-
bereitende Bauleitplanung Ergebnisse 
wie den Schallschutz aus dem parallel 
durchgeführten bebauungsplanverfahren 
auf und gibt diese in Auszügen weiter. Es 
ist nicht Aufgabe des Flächennutzungs-
planes den Schallschutz tiefer zu berück-
sichtigen. Dieses geschieht im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung. Zur 
öffentlichen Auslegung des Bebauungs-
planes wird das Schallgutachten zur Ein-
sicht ausliegen. 
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hinzunehmen ist. Es wäre zu klären, 
wie viel Lärm hinzunehmen ist. Dies 
geht aktuell nicht aus der Beschluss-
vorlage hervor. 


 


6. Der Spielplatz im Nordendorfsweg wird 
aktuell von den Kindern des Kindergar-
tens genutzt. Durch die Verlegung an 
die Ostgrenze des Baugebietes ver-
längert sich der Weg erheblich. Es ist 
daher ein Standort in der Nähe des 
bisherigen Standorts zu suchen. 


 


7. In der ursprünglichen Planung des 
Baugebietes Nordendorfsweg war be-
reits die Zufahrt über den Spielplatz 
vorgesehen. Es wird jetzt abweichend 
von der ursprünglichen Planung eine 
Lastverteilung vom Nordendorfsweg 
auf „Nordendorfsweg“ und „Am Kah-
lenberg“ vorgenommen. Dabei erfolgt 
jedoch eine überproportionale Ver-
schiebung in Richtung „Am 
Kahlenberg“. Da die KiTa eine Reihe 
zusätzlicher Fahrten hervorruft, da 
nicht davon auszugehen ist, dass nur 
Kinder aus dem Baugebiet diese KiTa 
besuchen werden, ist von größerem 
Verkehrsaufkommen in der Zufahrt 
„Am Kahlenberg“ auszugehen, was in 
keiner Weise gerechtfertigt ist. Die Ki-
Ta-Freifläche sollte daher im westli-
chen Ring geplant werden. 


 


 


8. Nach Protesten der Anwohner im 
Nordendorfsweg scheint eine Planung 
für die Bauphase zu existieren, bei der 
die gesamte Erschließung über die Zu-
fahrt am Kahlenberg vorgenommen 
wird. Eine Aufteilung des Verkehrs er-
scheint insgesamt sinnvoll. Eine Auftei-
lung über 50% zu Lasten der neuen 
Zufahrt „Am Kahlenberg“ ist insbeson-
dere für die Bauphase nicht hinnehm-
bar. 


 


 


 Vorschlag der Verwaltung 
 
Die Anregungen wurden für die verbindli-
che Bauleitplanung zur Kenntnis genom-
men, die Planung bleibt unverändert. 
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93. Änderung des Flächennutzungsplanes (WA 69 „Vor den Hörsten“) Begründung, Stand: 14.08.2013 
 Verfahrensstand: Planbeschluss 


 


 
1 Rechtsgrundlagen - Stand: 24. Juni 2013 


 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2, Absatz 24 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) 
 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 589) 
 


 
 
  







- 3 - 
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2 Gegenstand der Änderung 


 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes befindet sich im nordöst-
lichen Gebiet der Stadt Braunschweig im Stadtteil Waggum. Der Bereich 
grenzt nördlich an die Baugebiete im Stadtteil Waggum WA 63 
„Nordendorfsweg“ und westlich an WA 68 „Rabenrodestraße-Nord“ an und 
ist im Norden und Westen von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Der 
Geltungsbereich ist ca. 6,5 ha groß.  
Der Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 06. Oktober 2005, stellt in der derzeit gültigen Fas-
sung für das Plangebiet Flächen für die Landwirtschaft dar. 
 
Zukünftig ist durch die 93. Änderung des Flächennutzungsplanes die Dar-
stellung von „Wohnbauflächen“ (ca. 5,1 ha) und Grünflächen mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ (ca. 1,4 ha) geplant. 
 
 


3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung 


 
Damit die weiterhin hohe Nachfrage an Grundstücken in Braunschweig für 
Einzel- und Doppelhäuser gedeckt werden kann, müssen geeignete Standor-
te für die künftige Entwicklung von Wohnbauland gefunden werden.  
 
Die Wohnbauflächen im östlich angrenzenden Bereich (B-Plan WA 68 
„Rabenrodestraße-Nord“) ist bereits vollständig bebaut, sodass die Bereit-
stellung neuer Wohnbauflächen in Waggum erforderlich wird. Die Grund-
stücksgesellschaft „Wohnen Am Beberbach GmbH“, die den überwiegenden 
Teil der Grundstücke inzwischen erworben hat, hat die Stadt gebeten, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wohnbebauung zu schaffen.  
Mit der Änderung werden die derzeit östlich angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen, die im parallel aufgestellten Bebauungsplan als Park und 
Spielflächen festgesetzt werden, als Grünflächen gesichert. Diese bilden eine 
Ergänzung der südlichen Grünflächen des Freibades Waggum, das erhalten 
wird.  
Der parallel bearbeitete B-Plan weist einen nach Norden über den Geltungs-
bereich der 93. F-Planänderung hinausgehenden Geltungsbereich auf, um 
dort die erforderlichen Flächen zur Eingriffskompensation und zur Regen-
wasserableitung festzusetzen.  
 
Mit der Neugestaltung des Ortsrandes soll auch für die Ortslage Waggum die 
Naherholungsfunktion in diesem Bereich gestärkt werden. 
 
Für das Gebiet wird der Bebauungsplan WA 69 „Vor den Hörsten“ parallel 
aufgestellt. Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen 
sich nicht aus den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
entwickeln. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB geändert. 
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4 Umweltbericht 


 
4.1 Beschreibung der Planung 
 


Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage Waggum und südlich 
des Beberbaches. Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst etwa 6,5 ha. 
Im Planungsgebiet sind landwirtschaftlich genutzte Flächen vorherrschend. 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Schaffung eines Wohngebietes mit 
ca. 90 Grundstücken für freistehende Einzel- und Doppelhäuser, das Gestal-
tungskriterien aus dem östlich benachbarten Wohngebiet „Rabenrodestraße-
Nord“ aufgreift. Darüber hinaus sollen Grünflächen dargestellt werden, um 
Flächen für Erholung und Freizeit bereitzustellen. 
 
Der nördliche Bereich des Plangebietes sowie angrenzende Flächen des 
Ortsrandes sowie die dargestellte Grünfläche im Osten der Wohnbaufläche 
können zur qualitätvollen Ausgestaltung und für die erforderlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen herangezogen werden. Darüber hinaus soll 
auf die Grünstrukturen und Wegeverbindungen des angrenzenden Baugebie-
tes „Rabenrodestraße-Nord“ Bezug genommen werden. 
 


4.2  Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten  
 


Im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 2008 (LROP) und 
im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) ist die Stadt Braun-
schweig - im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und 
Salzgitter - als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt.  
 
In der Stadt Braunschweig gibt es weiterhin eine große Nachfrage nach Bau-
grundstücken. Im Bereich der Innenentwicklung werden innerstädtische 
Wohnbauprojekte realisiert, um bereits versiegelte Flächen zu nutzen. Für 
den großen Bedarf an Grundstücken für Einzelhäuser und Doppelhäuser 
muss jedoch auf unversiegelte Flächen zurück gegriffen werden. Die geplan-
te Wohngebietserweiterung in Waggum stellt eine sinnvolle Ergänzung des 
inzwischen vollständig bebauten Bereiches „Rabenrodestraße-Nord“ dar und 
kann - unter Ausnutzung vorhandener Infrastruktureinrichtungen - noch gut in 
die Ortslage integriert werden.  
Das Gebiet ist gut an den ÖPNV angebunden.  
 
Waggum wird von den Buslinien 413 (Leiferde-Rathaus-Querum-Waggum) 
und 424 (Rühme-Essenrode) angefahren. Die nächstgelegene Haltestelle 
befindet sich in der Rabenrodestraße Ecke Breitenhop. Je nach Lage der 
Grundstücke beträgt die Entfernung zur Haltestelle ca. 300 bis 600 m. 
 
Im gesamtstädtischen Vergleich bzw. in der gesamtstädtischen Abwägung 
gehört das Baugebiet in Waggum zu denjenigen Baugebieten, die sich gut 
für die Einzel- und Doppelhausbebauung eignen. In die gesamtstädtische 
Eignungsbewertung sind folgende Sachverhalte eingeflossen:  
 
Bedingt durch die Niederungsgebiete von Oker und Schunter, durch die 
Bundesautobahn A2 und die Siedlungsbeschränkungszonen des Flughafens 
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Braunschweig – Wolfsburg sind derzeit im nördlichen Stadtgebiet nur noch 
wenige Flächenpotentiale für eine Siedlungserweiterung zu erkennen. Im Os-
ten schränken ausgedehnte Kleingarten- und Parkanlagen, das FFH- und 
Naturschutzgebiet Riddagshausen und die Bahntrassen Richtung Gifhorn, 
Wolfsburg und Helmstedt die Ausweisung neuer Wohnbauflächen ein.  
Im südlichen Stadtgebiet konnten mehrere kleine Wohngebietsarrondierun-
gen umgesetzt werden. Im Westen der Stadt konnten in den letzten Jahren 
einige Flächenpotentiale entwickelt werden. Im Süden, östlich der A 391, 
entstand das Baugebiet „Roselies-Kaserne“ und „Roselies-Süd“.  
 
Schon während der Bebauung in dem östlich angrenzenden Baugebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ wurde der Bedarf für diese Erweiterungsflächen in 
Waggum, im Nordosten des Stadtgebietes, absehbar.  
 
Die Aufstellungsbeschlüsse für die Flächennutzungsplanänderung und den 
Bebauungsplan „Waggum-Nord“, inzwischen umbenannt in „Vor den 
Hörsten“, wurden bereits 1999 gefasst. Ein Verfahrensschritt gemäß § 4 (1) 
BauGB wurde im Jahre 2006 durchgeführt. 
 
Die Wohnbaugrundstücke sowie die Grünflächen sind inzwischen von einer 
Investorengruppe erworben worden. Durch das prognostizierte Bevölke-
rungswachstum und den sichtlichen Bedarf sollte die Chance genutzt wer-
den, Grundstücke mit guter ÖPNV-Anbindung für junge Familien mit dem 
Wunsch, Wohneigentum zu schaffen, bereitzustellen. Ansonsten wären diese 
Interessenten auf Baulandangebote der Umlandgemeinden angewiesen, mit 
den bekannten negativen Folgeerscheinungen für Umwelt und Naturhaushalt 
durch weitere Wege und schlechtere ÖPNV-Anbindung. 
 


4.3  Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung  
 


Fachgesetze:  
 


 Baugesetzbuch  


 Bundesimmissionsschutzgesetz  


 Bundesnaturschutzgesetz  


 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  


 Wasserhaushaltsgesetz  


 Niedersächsisches Wassergesetz  


 Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung  


 Niedersächsisches Straßengesetz  
 
Fachplanungen und Gutachten:  
 


 Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET, Juli 2007  


 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008  


 Landschaftsplan Beberbach, 1997 


 Landschaftsrahmenplan, 1999  
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 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Vor den Hörsten“,  
Ingenieurbüro Bonk-Maire-Hoppmann, 2013  


 Baugrunduntersuchung zum Bebauungsplan „Vor den Hörsten“, 2013 
 


4.4  Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informa-
tionsgrundlagen  


 
Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maßgabe des BauGB die für den 
Betrachtungszeitraum und das Planungsvorhaben planungs- und abwä-
gungserheblichen Umweltbelange. Sie schließen die Untersuchungen von 
Fauna und Flora innerhalb des Geltungsbereiches sowie die schalltechni-
schen Untersuchungen unter Berücksichtigung relevanter Lärmquellen der 
Umgebung ein. 
 
Umweltbelange sind insbesondere unter Auswertung der vorliegenden Fach-
planungen und Untersuchungen (vgl. 4.3) erfasst und gewichtet worden. Für 
die Beurteilung des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung (vgl. Kap. 4.6) 
erfolgt eine vergleichende Bewertung des derzeitigen Landschaftszustandes 
mit dem Planzustand auf Basis des Osnabrücker Modells, welches auf der 
Ebene des Bebauungsplans in der Stadt Braunschweig regelmäßig zur rech-
nerischen Unterstützung der gutachtlichen Bemessung von Eingriffsfolgen 
und Ausgleichsmaßnahmen zur Anwendung kommt. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung, bezogen auf die Maßstabsebene der Flächennutzungspla-
nung, sind auf Basis der verfügbaren Daten im vorliegenden Umweltbericht 
zusammengestellt. 
 


4.5  Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen  
 


Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltsituation der einzelnen Schutzgü-
ter erfolgt nach gegenwärtigem Kenntnisstand und durch geeignete Prü-
fungsmethoden für die Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden. 
 


4.5.1  Mensch und Gesundheit  
 


Bestand:  
Der Landschaftsraum nördlich von Waggum im Bereich des Plangebietes ist 
fast ausschließlich durch großflächige landwirtschaftliche Nutzungseinheiten 
geprägt. Eine Gliederung durch Feldholzinseln oder Feldhecken existiert 
nicht.  Insgesamt ist die Beberbachaue im nördlichen Anschluss an die Orts-
lage von Waggum als Erholungslandschaft mit hohem Wert und für das 
Landschaftserleben anzusehen. Die deutlich wahrnehmbare Reliefsituation 
sowie der weit in den Raum hineinwirkenden Waldrand mit den vorgelager-
ten Wiesen- und Ackerflächen weist insbesondere im jahreszeitlichen Verlauf 
mit den unterschiedlich wahrnehmbaren Landschafteindrücken ein hohes Er-
holungspotential auf. 
  
Das Relief des Plangebietes wird bestimmt von einem gleichmäßig nach 
Norden fallenden Hang. Das Ortsbild wird außerdem im Wesentlichen von 
den abschnittsweise nur unzureichend gestalteten Ortsrändern der vorhan-
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denen Bebauung von Waggum sowie den nördlich an das Plangebiet an-
schließenden Wiesenfläche und Waldbereichen der Aue des Beberbaches 
geprägt. Die gehölzbestandenen Böschungen des Freibades sowie des Gra-
bens am Westrand des Plangebietes wirken in den Geltungsbereich hinein. 
Östlich des Plangebietes ist der Weg „Zum Kahlenberg“ Teil eines überregi-
onal bedeutsamen Radwanderweges. 
Das Freibad besitzt einen großen Erholungswert für die Einwohner von 
Waggum. 
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Die geplante Bebauung wird zur Reduzierung der landschaftsgebundenen 
Erholungsmöglichkeit auf der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche so-
wie zu einer Verschlechterung der lufthygienischen und bioklimatischen Situ-
ation führen. Durch geeignete Maßnahmen wie die umfassende Begrünung 
des Gebietes, offene Regenwasserrückhaltung etc. sollen mögliche negative 
bioklimatische Auswirkungen sowie Beeinträchtigungen des verbleibenden 
Landschaftsraums mit seiner Funktion für die landschaftsgebundene Erho-
lung weitgehend vermindert werden. Im Zuge der Planungen des Wohnge-
bietes erfolgt eine Neugestaltung des Ortsrandes. 
 
Das Plangebiet wird durch die Erhaltung des Freibades, durch die neue Er-
schließung sowie die vorgesehene Planung eines Jugendplatzes mit Lärm 
belastet. Um die Schutzanforderungen für ein WA-Gebiet zu erfüllen, ist im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt worden, auf dessen Grundlage entsprechende Schutzmaßnahmen im 
Bebauungsplan festgesetzt wurden, um gesunde Wohnverhältnisse sicher-
zustellen.  
Bezogen auf den vorhandenen und neu entstehenden Verkehrslärm kommt 
das Gutachten weiterhin zu dem Ergebnis, dass die zulässigen Werte eines 
allgemeinen Wohngebietes eingehalten werden. 
 


4.5.2  Tiere, Pflanzen, Landschaft  
 


Bestand:  
Tiere und Pflanzen:  
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in Bezug auf Arten- und Lebens-
gemeinschaften ist im Landschaftsrahmenplan als stark bis sehr stark einge-
schränkt beschrieben (überwiegend Ackerbau). Als gesetzlich geschütztes 
Biotop ist am nördlichen Rand des Plangebietes ein kleiner Röhrichtbestand 
am Graben gem. § 30 BNatSchG zu nennen. Ansonsten sind durch die Pla-
nung keine Schutzgebiete (NSG, LSG, EU-Vogelschutz- oder FFH-Gebiete), 
keine Naturdenkmale und keine geschützten Landschaftsbestandteile betrof-
fen.  
 
Die Eignung des Planbereiches als Lebensraum für Tiere ist aufgrund der in-
tensiven ackerbaulichen Nutzung erheblich eingeschränkt. Dazu trägt auch 
der relativ geringe Anteil an naturnahen Strukturen (z. B. Gehölzen und 
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Ruderalflächen) bei. Die Störungen aus den angrenzenden Nutzungen (Sied-
lung, Verkehr, Freibad) durch Licht, Lärm, Bewegung und Schadstoffe stellen 
erhebliche Beeinträchtigungen dar. Nach dem Bodengutachten, das eine 
starke Vernässung des Untergrundes feststellt, ist das Vorkommen der ge-
schützten Arten Feldhamster, Feldlerche, Feldhase so gut wie ausgeschlos-
sen. 
 
Nullvariante:  
Tiere und Pflanzen:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Tiere und Pflanzen:  
Bei Inanspruchnahme der heutigen landwirtschaftlichen Flächen als Wohn-
bauland wird Lebensraum für Tiere der freien Feldflur zerstört. Durch die 
Umwandlung der Ackerflächen in Hausgärten und öffentliche Grünflächen 
verkleinert sich das Lebensraumangebot für Tierarten des Offenlandes; Arten 
des Siedlungsraums werden zunehmen. Es besteht jedoch die Möglichkeit 
im nördlichen Bereich des Bebauungsplan-Geltungsbereiches Ausgleichs-
maßnahmen wie naturnahe, extensiv zu unterhaltende Vegetationsflächen zu 
entwickeln und somit das Nahrungs- und Lebensraumangebot auch für eini-
ge Arten der Feldflur zu erhöhen. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplans wird anhand der dort geplanten Festset-
zungen die vorbereitete Eingriffssituation ermittelt und über geeignete Ver-
meidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen für verbleibende erheb-
liche Beeinträchtigungen des Schutzguts entschieden. Eine Kompensation 
der erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen ist 
nach derzeitigem Planungsstand angrenzend an das Plangebiet der FNP-
Änderung möglich.  
 
Bestand:  
Landschaft:  
Das Landschaftserleben in Bezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Natur wird als sehr stark eingeschränkt eingestuft. Die bestehende Bebau-
ung prägt die Ortsrandsituation des Stadtteils Waggum. Der Ortsrand ist 
durch die bestehende Einzelhausbebauung geprägt. 
 
Nullvariante:  
Landschaft:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Landschaft:  
Die im parallel bearbeiteten Bebauungsplan vorgesehenen umfangreichen 
Grünflächen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft im zentralen, nördlichen Bereich sowie die groß-
flächigen Grünflächen im Bereich des Plangebietes haben die Aufgabe, eine 
Durch- und Eingrünung des Plangebietes zu verwirklichen. Die vorgesehe-
nen Grünstrukturen sollen so konzipiert werden, dass eine Grünvernetzung 
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mit Wegen den wohnumfeldnahen Erholungsbedarf deckt. Die Grünflächen 
werden einer Einbindung des Baugebietes in die Landschaft dienen und stel-
len eine Pufferfunktion gegenüber den angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen dar und mindern somit mögliche Nutzungskonflikte durch 
Emissionen der landwirtschaftlichen Nutzung auf die geplante Wohnbebau-
ung. 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Ausweisung von Wohn-
bauflächen können gemindert oder durch Neugestaltung des Siedlungsran-
des auf ein hinnehmbares Maß reduziert  werden. Eine Kompensation ist an-
grenzend an das Plangebiet des Flächennutzungsplanes im Bereich jetziger 
landwirtschaftlicher Flächen möglich. 
 


4.5.3  Boden  
 


Bestand: 
Das Plangebiet wird zurzeit überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt 
und wird deshalb in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
zum Erhalt der Vielfalt, Nutzbarkeit und Funktionen von Böden als einge-
schränkt bewertet. Das Beeinträchtigungsrisiko von Schadstoffeinträgen wird 
als hoch eingestuft (LRP 1999). Für den Geltungsbereich liegen keine Hin-
weise auf Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen vor. 
 
Für das Plangebiet wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt (GGU, 
Braunschweig Nr. 6218/08 vom 17.04.2008). 
Bei der Felduntersuchung wurde eine etwa 0,4 m mächtige Mutterboden-
schicht auf stark schluffigem, schwach tonigem und kiesigem Sand (Ge-
schiebemergel), der lokal von schluffigem Sand überlagert wird, vorgefun-
den. 
Das Gelände fällt von Südost nach Nordwest von 79,5 m NN auf 73,2 m NN 
ab. Im Norden und Westen verlaufen Gräben, in die Felddränagen münden. 
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. Die natürlichen Bodenfunk-
tionen und Belastungen bleiben im vollen Umfang erhalten.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Bei Inanspruchnahme der Flächen für Erschließung und Wohnbebauung 
kommt es zu einer unwiederbringlichen Zerstörung von Bodenfunktionen 
durch Versieglung und bau- und anlagebedingt zu Bodenauf- und Bodenab-
trägen, Bodenverdichtungen und Veränderung des Bodenwasserhaushalts. 
Die Beeinträchtigungen sind erheblich.  
 
Kompensationswirkungen für das Schutzgut sind im Bereich der im Be-
bauungsplan vorgesehenen öffentlichen Grünflächen (Parkanlagen) und Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft möglich.  
Im Rahmen des Bebauungsplans ist anhand der dort durch die Festsetzun-
gen vorbereitete und bestimmte Eingriffssituation über geeignete Vermei-
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dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen für verbleibende erhebli-
che Beeinträchtigungen des Schutzguts zu entscheiden.  
 
Die erstellte Baugrunduntersuchung hat ergeben, dass im gesamten Areal 
mit zeitweise hohen Grund- oder Stauwasserständen gerechnet werden 
muss. Bei unterkellerten Bauweisen sind daher besondere Maßnahmen zur 
Trockenhaltung der Keller einzuplanen. Im größten Teil des Areals werden 
wasserundurchlässige Bauweisen erforderlich werden. 
 
Die Planungen müssen berücksichtigen, dass in extremen Witterungsperio-
den mit lang anhaltenden Niederschlägen geländenahe Stauwasserstände 
auftreten können. 
 


4.5.4  Wasser  
 


Bestand:  
Im Westen wird ein Oberflächengewässer in Form eines Quellbachs angren-
zend an den Geltungsbereich des Flächennutzungsplans Plangeltungsbe-
reich erfasst. Jedoch grenzen im Norden und Osten Gräben an. Weiter nörd-
lich wird der Landschaftsraum durch den Beberbach und angrenzende 
Waldbestände begrenzt. Die potentielle Grundwasserneubildungsrate wird im 
Landschaftsrahmenplan als mäßig eingeschränkt beschrieben. 
 
Nördlich angrenzend weist das RROP 2008 eine Vorbehaltsfläche für den 
Hochwasserschutz für den Beberbach aus. 
 
Das Plangebiet ist als Ackerfläche im Bereich mit hoher Schutzwirkung der 
Deckschichten gekennzeichnet (LRP 1999). Beeinträchtigungen können 
langfristig durch die Einträge aus der Landwirtschaft und den angrenzenden 
Siedlungsflächen entstehen. Insgesamt hat das Gebiet auf Grund seines ho-
hen Anteils von unversiegelten Flächen im räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit der Aue des Beberbachs eine hohe Bedeutung für das 
Schutzgut. 
 
Die inzwischen durchgeführte Baugrunduntersuchung (GGU, Bericht 
G218/08 vom 17.04.2008) stellt fest, dass der niedrigste Grundwasserstand 
im Nordwesten bei 72,85 m NN angetroffen wurde. Der höchste Grundwas-
serstand wurde im Südosten bei 77,83 m NN eingemessen. Die Grundwas-
serfließrichtung ist demnach von Südost nach Nordwest entsprechend der 
Topographie gerichtet. Zum Zeitpunkt der Untersuchungen führte auch der 
im Norden vorhandene Graben Wasser, dessen Gefälle nach Westen gerich-
tet ist. 
 
Bei extremen Witterungsperioden mit langanhaltenden Niederschlägen kön-
nen geländenahe Stauwasserstände auftreten. 
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
Prognose bei Durchführung der Planung:  
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Durch die Umwandlung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen in 
Wohnbauflächen kommt es zu einer Verringerung der Grundwasser-
neubildungsrate und zu einer Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses mit 
verminderter Qualität. Auf ca. der Hälfte der Plangebietsfläche wird die natür-
liche Versickerung des Niederschlagswassers zukünftig nicht mehr möglich 
sein. 
 
Im Bereich der im Bebauungsplan vorgesehenen öffentlichen Grünflächen 
und der Fläche zum Schutz und zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft 
wird das vorhandene Beeinträchtigungsrisiko für Stoffeinträge durch Aufgabe 
der landwirtschaftlichen Nutzung aufgehoben. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser werden durch die Begrenzung der baulichen Grund-
stücksausnutzung und die geplante Regenrückhaltung minimiert.  
Das Entwässerungskonzept im parallel aufgestellten Bebauungsplan, Rück-
haltung des Niederschlagswassers in der Fläche durch Versickerung, Ver-
dunstung und verzögerten Abfluss, bewirkt, dass die Grundwasserneubil-
dungsrate lediglich eine marginale Veränderung erfährt. Ferner ist davon 
auszugehen, dass sich der natürliche Gebietsabfluss nicht ändert und somit 
für die Abflussverhältnisse innerhalb des „Beberbaches und seiner Zulauf-
gräben“ der Status quo erhalten bleibt. 
Der Quellbach im Westen wird durch die Planung nicht angetastet. Auf einen 
ausreichenden Räumstreifen wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung zu achten sein. 
Zur Trockenhaltung der Baugruben sind Wasserhaltungsmaßnahmen erfor-
derlich. Zum Schutz der Keller vor Feuchtigkeit müssen wasserundurchlässi-
ge Wannenbauwerke erstellt werden. In den höher gelegenen Bereichen 
kann auch eine Dränage zur Ausführung kommen. 
 


4.5.5  Klima, Luft  
 


Bestand:  
Auf den Flächen im Geltungsbereich herrscht überwiegend Freilandklima. Es 
handelt sich um eine Fläche mit hoher Kaltluftproduktion ohne immissions-
ökologische Belastung.  
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Durch die Bebauung werden die Flächen zur Kaltluftproduktion reduziert, 
was im Vergleich zur freien Landschaft zur Erwärmung führt. Die Emissionen 
von Luftschadstoffen werden durch den zusätzlichen Verkehr und die Ver-
brennung von Heizmaterial ansteigen. Bei Ausweisung von großflächigen 
Grün- und Maßnahmenflächen und einer Begrenzung der baulichen Grund-
stücksausnutzung auf der Ebene des Bebauungsplans können mögliche 
Schutzgutbeeinträchtigungen minimiert und ausgeglichen werden.  
Grenzwertüberschreitungen sind für die Luftschadstoffe hinsichtlich Fein-
staub und Stickstoffdioxid nicht zu erwarten. Bedenken hinsichtlich der Be-
lange Klima und Luft bestehen nicht. 
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4.5.6  Lärm  
 


Bestand: 
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Ackerfläche. Regional- bzw. über-
regional bedeutsame Straßen grenzen nicht an. Lärmauswirkungen durch die 
landwirtschaftliche Nutzung, z. B. vermehrt während der Ernte, sind als nicht 
relevant zu bewerten. Angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Frei-
bad Waggum, von dem durch den Betrieb in den Sommerzeiten Emissionen 
ausgehen können. 
Die Nähe der Ortschaft Waggum zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist 
nicht relevant, wie im Rahmen des Planverfahrens für das östlich angren-
zende Baugebiet „Rabenrodestraße-Nord“ festgestellt wurde. 
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Zur Ermittlung der zu erwartenden Lärmbelastung durch das Planvorhaben 
wurde eine schalltechnische Untersuchung (Ingenieurbüro Bonk-Maire-Hopp-
mann, Garbsen) durchgeführt. Berücksichtigt wurde dabei der auf das Plan-
gebiet und die benachbarte Bebauung einwirkende Verkehrslärm der Er-
schließung. Im schalltechnischen Gutachten wurden darüber hinaus die 
Emissionen des geplanten Jugendplatzes sowie die Belastung durch das 
Freibad ermittelt.   
Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass in Bezug auf den Ver-
kehrslärm die Werte für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 
Weitere nachteilige Auswirkungen durch Lärm aus dem Plangebiet auf die 
Umgebung sind aufgrund der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohnge-
biet nicht zu erwarten. 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden geeignete Festsetzun-
gen getroffen, um mögliche Nutzungskonflikte durch Emissionen des Ju-
gendplatzes und des Freibades zu verhindern. 
 


4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Bestand  
 


Bestand:  
Das gültige Verzeichnis der Baudenkmale nach § 4 Nieders. Denkmal-
schutzgesetz enthält für den Planbereich keine Einträge. Auch in der Nach-
barschaft befinden sich keine Kulturdenkmale.  
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Auswirkungen auf Kulturgüter sind nicht bekannt. Bei Durchführung der Pla-
nung ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische 
Denkmale auftreten, die dann unverzüglich der Kreisarchäologie oder dem 
ehrenamtlich Beauftragten für archäologische Denkmalpflege gemeldet wer-
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den müssen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bei der Realisierung der Planung gehen 
landwirtschaftlich genutzte Produktionsflächen unwiederbringlich verloren.  
 


4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  
 


Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgütern 
können Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut ausübt, 
auf andere weiterwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung von Aus-
wirkungen kommen. Deswegen sind die Schutzgüter nicht nur einzeln, son-
dern im Zusammenspiel der vielen Wechselwirkungen zu betrachten.  
Besonders negative Wechselwirkungen sind im Rahmen dieser Flächen-
nutzungsplan-Änderung nicht zu erwarten. Grundsätzlich ist jedoch festzu-
stellen, dass die vorgesehene Neuversiegelung zu einem Verlust von Le-
bensräumen für Arten der freien Feldflur und zum Verlust der natürlichen Bo-
denfunktion führt. Durch die Neuversiegelung wird ebenfalls die örtliche 
Wasserhaushaltsfunktion stark beeinträchtigt (z. B. Grundwasserneubildung).  
Weitere erhebliche über das Plangebiet hinausgehende Wechselwirkungen 
sind nicht erkennbar. 
 


4.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen  
 
Die gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer Plan-
aufstellung zu berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind für 
die geplante Flächennutzungsplanänderung mit folgenden Ergebnissen an-
gewendet worden. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen des im 
Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplans.  
 
In Kapitel 4.5 sind die mit der möglichen Flächeninanspruchnahme als 
Wohngebiet zu erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen 
Schutzgütern und auf das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden.  
 
Der überplante Bereich der Flächennutzungsplanänderung beträgt rd. 6,5 ha, 
davon werden ca. 1,4 ha als Grünfläche überplant. Um die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden bzw. zu minimieren, 
werden auf der Ebene des Bebauungsplans verschiedene Flächen für städ-
tebauliche und grünordnerische Maßnahmen festgesetzt.  
 
Aus der Prognose der Umweltauswirkungen geht hervor, dass durch die Flä-
chennutzungsplanänderung einerseits erhebliche Eingriffe in Natur und 
Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG vorbereitet werden, andererseits 
aber innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes umfangreiche Aus-
gleichsmaßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im parallel erarbei-
teten Bebauungsplan möglich sind.  
 
Auf der Ebene des Bebauungsplans erfolgt eine weitergehende vergleichen-
de Bewertung des derzeitigen Landschaftszustandes sowie eine Bewertung 
auf Basis eines anerkannten Kompensationsmodells zur rechnerischen Un-
terstützung der gutachtlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und Aus-
gleichsmaßnahmen (s. a. 4.8).  
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Gemäß gegenwärtigem Planungsstand des parallel bearbeiteten Be-
bauungsplans kann ein Ausgleich der möglichen Eingriffe durch die Festset-
zung von zeichnerischen und textlichen Maßnahmen zur Grünordnung sowie 
von Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erzielt 
werden.  
 


4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
(Monitoring)  


 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu er-
greifen. Dabei sind alle Behörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
zu informieren.  
Diese Daten wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten werden sei-
tens der Fachbehörden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssys-
tems vorgehalten und ggf. aktualisiert.  
 


4.8  Zusammenfassung des Umweltberichtes  
 


Die vorliegende Planung sieht die Schaffung eines Wohngebietes im Norden 
der Ortslage Waggum, bestehend aus Einzel- und Doppelhäusern (ca. 
90 Bauplätze), vor. Der Geltungsbereich der 93. Flächennutzungsplan-
Änderung umfasst eine Fläche von rd. 5,1 ha Wohnbaufläche und ca. 1,4 ha 
Grünfläche. 
 
In Kapitel 4.5 sind die mit der 93. Änderung des Flächennutzungsplanes zu 
erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgütern 
und auf das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden. Unter Berück-
sichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und 
der im parallel aufgestellten Bebauungsplan ermittelten Ausgleichsmaßnah-
men sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Natur-
haushaltes und das Landschaftsbild abschließend wie folgt zu bewerten:  
 
Mensch und Gesundheit:  
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  
 
Tiere, Pflanzen:  
Erhebliche Auswirkungen insb. durch Verlust von Lebensraum für Arten der 
freien Feldflur können teilweise durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen reduziert werden, verbleibende Beeinträchtigungen können voraus-
sichtlich zu einem erheblichen Anteil durch umfangreiche Ausgleichsflächen 
im nördlichen Bereich des Plangebietes des Bebauungsplans ausgeglichen 
werden. Für Offenlandarten wird im parallelen Bebauungsplanverfahren ge-
prüft, ob ein Ausgleich für den Eingriff in den Lebensraum geschaffen werden 
muss. 
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Landschaftsbild:  
Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bei Inanspruchnahme durch 
Wohnbauflächen können durch die Herstellung von öffentlichen Grünflächen 
und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft mit entsprechenden Anpflanzungen minimiert werden. Durch 
Neugestaltung ist ein weitgehender Ausgleich möglich.  
 
Boden:  
Dem Verlust der Bodenfunktionen aufgrund der mit der Realisierung des 
Wohngebietes verbundenen dauerhaften Versieglungen stehen Verbesse-
rungen der natürlichen Bodenfunktionen auf öffentlichen Grün- und Maß-
nahmenflächen gegenüber. Dort ist durch Aufgabe der bestehenden land-
wirtschaftlichen Nutzung und die Entwicklung einer dauerhaften Vegetations-
decke eine Aufwertung zu erwarten. In Abhängigkeit vom Umfang der mögli-
chen Maßnahmen kann eine weitgehende Kompensation der Eingriffsfolgen 
für das Schutzgut Boden erzielt werden.  
 
Wasser:  
Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Versie-
gelung / Bebauung bisher offener Bodenflächen mit Auswirkungen auf den 
lokalen Wasserhaushalt. Durch die umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen 
und die allgemein positive Wirkung öffentlicher Grünflächen und extensiv ge-
nutzter Maßnahmenflächen können die Eingriffsfolgen für das Schutzgut 
Wasser auf ein insgesamt unerhebliches Maß reduziert werden.  
 
Klima, Luft:  
Insgesamt werden die Schutzgüter Klima und Luft durch eine Bebauung be-
einträchtigt. Die Beeinträchtigungen werden durch die ausgleichende Wir-
kung der umfangreich Rasen-, Wiesen-, Baum- und Gehölzflächen innerhalb 
von öffentlichen Grün- und Maßnahmenflächen auf ein hinnehmbares Maß 
reduziert.  
 
Lärm: 
Das Plangebiet wird vorrangig durch die Wohngebietsplanung und dem da-
raus resultierenden Verkehr und Freizeitlärm (Freibad und Jugendplatz) be-
einträchtigt. Die aus dem Thema Lärm resultierenden Konflikte werden durch 
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gelöst.  
 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter:  
Landwirtschaftliche Nutzflächen mit einem hohen Ertragspotential gehen un-
wiederbringlich verloren. Weitere negative Auswirkungen sind nicht zu erwar-
ten.  
 
Zusammengefasst können erhebliche Auswirkungen, die durch die Flächen-
nutzungsplanänderung planerisch vorbereitet werden, auf der Ebene des im 
Parallelverfahren erarbeiteten Bebauungsplans durch Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen reduziert werden. Verbleibende erhebliche Beein-
trächtigungen sind bei Umsetzung von umfangreichen Festsetzungen zur 
Grünordnung und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
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von Boden, Natur und Landschaft auf internen Ausgleichsflächen nördlich 
angrenzend an den Flächennutzungsplan-Geltungsbereich und innerhalb des 
Planbereichs des Bebauungsplans m Sinne der Eingriffsregelung 
kompensierbar. 
 


 
5 Begründung der Darstellung, Gesamtabwägung  


 


Im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 2008 (LROP) und 
im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) ist die Stadt Braun-
schweig - im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und 
Salzgitter - als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt.  
 
In den zentralen Orten sind neben sozialen, kulturellen, administrativen und 
Versorgungseinrichtungen auch Arbeits- und Wohnstätten zu konzentrieren. 
Der Neubau von ausreichendem Wohnraum an gut an den ÖPNV ange-
schlossenen Standorten steht im Einklang mit diesen Zielen der Raumord-
nung. Für den Geltungsbereich der 93. Änderung des Flächennutzungspla-
nes hat das derzeit geltende RROP keine dem Planungsziel zuwiderlaufende 
Festlegungen getroffen. Die 93. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
daher gem. § 1 Absatz 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Bereits 1999 wurde die vorliegende Planung durch Aufstellungsbeschlüsse 
für die Flächennutzungsplanänderung sowie den Bebauungsplan eingeleitet. 
Das östlich angrenzende Baugebiet „Rabenrodestraße-Nord“ ist inzwischen 
vollständig bebaut. Die Nachfrage nach Grundstücken hält unvermindert an, 
so dass jetzt in Ergänzung des östlich angrenzenden Baugebietes die Pla-
nung weiter verfolgt und umgesetzt werden soll, auch zur Sicherung und Er-
gänzung der vorhandenen Versorgungs- und Erschließungsinfrastruktur und 
zur Stützung der Wohnfunktion in Waggum. 
 
Durch die Bereitstellung von Baugrundstücken wird auch der Notwendigkeit 
entsprochen, einem Oberzentrum die für die Sicherung oberzentraler Einrich-
tungen notwendige Einwohnerzahl und -struktur zu erhalten.  
 
Die ca. 6,5 ha großen Flächen im Geltungsbereich der 93. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sind im Braunschweiger Flächennutzungsplan bisher 
als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. 
 
Neben den Flächen für die Wohnbebauung und den Grünflächen werden im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weitere Grün- und Freiraumstruk-
turen geschaffen, die einerseits die nördliche Grünachse im Baugebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ ergänzen sowie das Baugebiet gliedern und neben 
der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für wohngebietsbezogene Spiel- 
und Freiraumnutzungen, wie Spiel- und Jugendplatz, vorgesehen sind. 
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird zeitlich parallel mit die-
ser Flächennutzungsplanänderung der Bebauungsplan WA 69 „Vor den 
Hörsten“ bearbeitet.  
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Durch die Umsetzung der 93. Flächennutzungsplanänderung sind Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes zu erwarten. Der erforderliche Kompensationsbedarf wird in 
Abstimmung mit der Freiraum- und Landschaftsplanung auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung und unter Berücksichtigung der Belange des 
besonderen Artenschutzes durch interne Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in der nördlich an-
grenzenden Beberbachaue, innerhalb des Planbereichs des Bebauungs-
plans festgesetzt.  
 
Gesamtabwägung:  
Mit den Planungen zum Baugebiet „Vor den Hörsten“ reagiert die Stadt 
Braunschweig auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Baugrundstücken für 
Einfamilienhäuser. Dadurch wird der siedlungsstrukturell nachteiligen Stadt-
Umlandwanderung entgegengewirkt. Darüber hinaus dient die Bereitstellung 
von Einfamilienhaus-Grundstücken der stadtwirtschaftlichen Notwendigkeit, 
dem Oberzentrum die für die Sicherung oberzentraler Einrichtungen notwen-
dige Einwohnerzahl und -struktur zu erhalten.  
 
Demgegenüber steht die erhebliche Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft. In der Abwägung gegenüber den städtebaulichen Zielen werden auf 
Bebauungsplanebene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie 
zum Ausgleich und Ersatz festgelegt, mit dem Ziel nach Möglichkeit die Ein-
griffe in Natur und Landschaft im Plangebiet selbst entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften auszugleichen.  
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhan-
dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes und der Landwirt-
schaftlichen Nutzung im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewo-
gen worden.  
 
Im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklung wird der Schaffung von Wohn-
raum eine höhere Priorität eingeräumt, als dem Verlust landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen, mit dem die Umsetzung dieses Baugebietes zwangsläu-
fig einhergeht.  
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6 Verfahrensablauf  


 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 (1) 
BauGB mit Schreiben vom 27.10.2006 von der 93. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 30.11.2006 zur Äu-
ßerung aufgefordert worden.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB hat am 
16.02.2012 stattgefunden.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (2) BauGB hat in der Zeit vom 28.06.2012 bis 30.07.2012 stattge-
funden. 
 
Es wurde eine erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB in der Zeit vom 23.05.2013 bis 
07.06.2013 durchgeführt. 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB hat in der Zeit vom 
02.07.2013 bis 02.08.2013 stattgefunden. 








 
 Anlage Nr. 3 
 Stand: 24.06.2013 
 
 
 
 


Flächennutzungsplan 
93. ÄNDERUNG  
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 


 


Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB und § 2 (2) BauGB vom 28.06.2012 bis 
30.07.2012 


Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 


 
Stellungnahme Nr. 3 
 
Schreiben von der BS Netz 


26.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Zu dem genannten Planverfahren neh-
men wir wie folgt Stellung: 
 


 


Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Vor den Hörsten“ befinden sich di-
verse Anlagen der Stromversorgung. Zur 
Sicherstellung der elektrischen Energie-
versorgung ist die vorhandene Ortsnetz-
station „ON ST 2186 Nordendorfsweg“ im 
B-Plan als Standort einer Trafostation mit 
dem Zeichen der Stromversorgung ent-
sprechend kenntlich zu machen. Von der 
Anpflanzung von Bäumen direkt an der 
Netzstation Nordendorfsweg ist abzuse-
hen. Die Station muss jederzeit im erfor-
derlichen Umfang zugänglich sein, der 
Austausch des Stationsbaukörpers muss 
mittels Schwerlastkran auch weiterhin am 
Standort der Anlage möglich sein. 
 


Die Kennzeichnung der Trafostation er-
folgt im parallel aufgestellten Bebauungs-
plan. Die Hinweise für die Ausführung 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 


Die geplanten und vorhandenen Strom-
versorgungsleitungen dürfen nicht über-
baut oder mit tiefwurzelnden Gehölzen 
bepflanzt werden. Zur Durchführung aller 
notwendigen Arbeiten muss die Versor-
gungstrasse jederzeit im erforderlichen 
Umfang zugänglich sein. 
 


 


Als Anlage beigefügt einen Lageplan mit 
der Eintragung der Stromversorgungslei-
tungen, mit der Bitte, für die Leitungen 
die außerhalb der Straßenverkehrsflä-


Der Hinweis kann auf der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplanes nicht be-
rücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung weiterge-







- 2 - 
 


chen liegen, jeweils in den Grünflächen 
und sonstigen Flächen ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht für die Stromversor-
gung einzutragen. 
 


geben und im Bebauungsplanverfahren 
behandelt. 
 


Gasversorgung: 
Auf Basis des uns vorliegenden Be-
bauungsplanes ist eine Erschließung des 
Baugebiets über das umliegende Mittel-
druck-Gasnetz erforderlich. Unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Nutzungs-
beispiels (Stand 26.06.2012) ergibt sich 
das in den beigefügten Plänen dargestell-
te Versorgungsschema. 
 


 
Der Hinweis kann auf der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplanes nicht be-
rücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung weiterge-
geben und im Bebauungsplanverfahren 
behandelt. 
 


Wasserversorgung: 
Die Wasserversorgung im Stadtteil 
Waggum obliegt dem Wasserverband 
Weddel-Lehre. Eine gemeinsame Er-
schließung von Gas und Wasser ist je-
doch aus Zeit- und Kostengründen für 
den Tiefbau in jedem Fall anzustreben. 
 


 
Der Wasserverband Weddel-Lehre ist am 
Planverfahren beteiligt worden und 
stimmt seine Leitungsführung auf die an-
deren Leitungsträger ab. 


Betriebstelefon: 
Für die Sparte Betriebstelefon bestehen 
in dem Geltungsbereich keine Planungs-
absichten. 
 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die dafür 
zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


Stellungnahme Nr. 4 
 
Schreiben von der Deutschen Telekom 
Netzproduktion GmbH 


17.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) – als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche 
Telekom Netzproduktion GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu 
der vorliegenden Planung keine Einwän-
de bestehen. Die Hinweise für die Aus-
führung werden zur Kenntnis genommen.
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Gegen den Flächennutzungsplan 
(93. Änderung) sowie Bebauungsplan 
WA 69 haben wir keine Einwände. Bitte 
beachten Sie den Verlauf unserer Trasse 
entlang des Nordendorfsweg beim Bau 
der neuen Einfahrt in das Neubaugebiet. 
Des Weiteren verläuft auf der Ostseite 
des Plangebietes eine Trasse, die nicht 
beschädigt werden darf. Wir gehen bei 
dem Schwimmbad, soweit noch nicht er-
folgt, von einem Rückbau aus. 
 


 


Die Kabelschutzanweisung der Telekom 
Deutschland GmbH ist zu beachten. 
 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die dafür 
zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


Für Bebauungen gilt allgemein: 
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
aus wirtschaftlichen Gründen eine Ver-
sorgung des Gebietes mit Telekommuni-
kationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vor-
teile einer koordinierten Erschließung so-
wie einer ausreichenden Planungs-
sicherheit möglich ist. Das kann bedeu-
ten, dass der Ausbau der TK-Linie im 
Plangebiet aus wirtschaftlichen Gründen 
in oberirdischer Bauweise erfolgt. 
 


 


Wir bitten daher sicherzustellen, dass  
• für den Ausbau des Telekommunikati-


onsliniennetzes im Erschließungsge-
biet die ungehinderte, unentgeltliche 
und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Verkehrswege möglich ist, 


• der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, vom jeweils dinglich Berechtigten 
der Grundstücke zur Herstellung der 
Hauszuführungen einen Grundstücks-
Nutzungsvertrag gemäß § 45 a Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) einzuho-
len und der Deutschen Telekom Netz-
produktion GmbH auszuhändigen, 


• der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, rechtzeitig verlässliche Angaben 
zum Zeitpunkt der Bebauung der 
Grundstücke sowie der Dimensionie-
rung und Nutzung der Gebäude zu lie-
fern, 


• der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, in Abstimmung mit uns im erfor-
derlichen Umfang Flächen für die Auf-
stellung von oberirdischen Schaltge-
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häusen auf privaten Grundstücken zur 
Verfügung zu stellen und diese durch 
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zu Gunsten der Te-
lekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern, 


• eine rechtzeitige und einvernehmliche 
Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorge-
nommen wird und eine Koordinierung 
der Tiefbaumaßnahmen für Straßen-
bau und Leitungsbau durch den Er-
schließungsträger erfolgt, 


• die geplanten Verkehrswege in Lage 
und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den. 


• dass auf Privatwegen (Eigentümerwe-
gen) ein Leitungsrecht zugunsten der 
Deutschen Telekom AG als zu belas-
tende Fläche festzusetzen entspre-
chend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB einge-
räumt wird. 


 
Die Deutsche Telekom orientiert sich 
beim Ausbau ihrer Festnetzstruktur unter 
anderem an den technischen Entwicklun-
gen und Erfordernissen. Insgesamt wer-
den Investitionen nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau 
der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, 
wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinn-
voll erscheint. 
 


 


Das bedeutet aber auch, dass die Deut-
sche Telekom da, wo bereits eine Infra-
struktur eines alternativen Anbieters be-
steht oder geplant ist, nicht automatisch 
eine zusätzliche eigene Infrastruktur er-
richtet. 
 


 


Für den rechtzeitigen Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Te-
lekom Netzproduktion GmbH so früh wie 
möglich, mindestens 4 Monate vor Bau-
beginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
 
 


Der Hinweis kann auf der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplanes nicht be-
rücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung weiterge-
geben und im Bebauungsplanverfahren 
behandelt. 
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Unsere Adresse: 
 
Deutsche Telekom Netzproduktion 
GmbH, PTI 23 (Technische Infrastruktur 
Niederlassung Nordwest, Friedrich-Seele-
Str. 7, 38122 Braunschweig. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


Stellungnahme Nr. 5 
 
Schreiben von der Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg GmbH 


16.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Mit Ihrem o. g. Schreiben haben Sie uns 
von der Bauleitplanung der Stadt Braun-
schweig „Vor den Hörsten“ benachrich-
tigt. Für die Beteiligung dürfen wir uns 
bedanken. Hinsichtlich der Belange der 
Betreiberin des Verkehrsflughafens 
Braunschweig-Wolfsburg sind allerdings 
nur Fragen des Fluglärmschutzes zu dis-
kutieren. 
 


 


Aspekte des Fluglärmschutzes wurden 
auch schon im Zusammenhang mit den 
Verfahren zur Verlängerung der Start-/ 
Landebahn am Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg geprüft; hierzu erstellte Lärm-
gutachten zur Untersuchung der Flug-
lärmimmissionen liegen Ihnen vor. Der 
Ortsteil Waggum unterliegt demnach kei-
nen erheblichen Immissionen durch Flug-
lärm. Das Ausbauvorhaben ist seit dem 
15. Januar 2007 planfestgestellt; der 
Planfeststellungsbeschluss liegt Ihnen 
ebenfalls vor. 
 


 


Ihre Ausführungen thematisieren diesen 
Aspekt dankenswerterweise in dieser 
Planungsstufe des § 4 Abs. 2 BauGB. 
Der Bebauungsplanbereich liegt in einer 
Entfernung von ca. 1.200 m und die nörd-
liche Grenze der 50 – 55 dB(A)-Isophone 
gute 800 m von der östlichen bestehen-
den Schwelle 26 entfernt. Ausweislich der 
Ihnen vorliegenden Lärmkarten ist eine 
Überschreitung der Grenzwerte nach 
dem Fluglärmgesetz nicht gegeben. Auch 
aus unserer Sicht besteht kein Erforder-
nis einer Konfliktlösung. 
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Von gesetzlichen Grenzwerten sind je-
doch subjektiv empfundene Störwirkun-
gen des „Lärms“, der mit dem Betrieb des 
Verkehrsflughafens Braunschweig-
Wolfsburg verbunden ist, nicht zu erfas-
sen. Die damit verbundenen Konflikte 
sind rein planungsrechtlich nicht zu lösen. 
Einer städtebaulichen Begründung kann 
neben Darstellung der Gründe für ge-
troffene Festsetzungen aber auch die 
Funktion zugwiesen werden, über andere 
Aspekte zu informieren und so ansonsten 
ggf. zu erwartenden „Überraschungen“ 
der Betroffenen vorzubeugen. Wir begrü-
ßen es daher ausdrücklich, wenn in der 
Begründung und dem Umweltbericht auf 
die – gleichwohl erkannter Maßen nicht 
erheblichen – Immissionen, die mit den 
Starts und Landungen auf dem Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg GmbH verbun-
den sind, hingewiesen wird. 
 


Der Flächennutzungsplan stellt eine 
Wohnbaufläche dar aus der in der ver-
bindlichen Bauleitplanung ein allgemei-
nes Wohngebiet (WA) entwickelt wird. 
Die schalltechnischen Orientierungswerte 
der DIN 18005 weisen für ein allgemeines
Wohngebiet tags 55 dB(A) aus. 
Insofern werden die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gem. § 1 (6) BauGB bei 
der vorliegenden Planung berücksichtigt. 
 


Im Übrigen sind seitens der Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg GmbH keine 
weiteren Anregungen veranlasst. Wir bit-
ten um Mitteilung der Behandlung unse-
rer Anregung und um Beteiligung im wei-
teren Verfahren. 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung 
 


Stellungnahme Nr. 6 
 
Schreiben von der Industrie- und Han-
delskammer Braunschweig 


17.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Mit Schreiben vom 28.06.12 haben Sie 
uns um Stellungnahme zur o. g. Flächen-
nutzungsplanänderung bzw. Bebauungs-
planaufstellung gebeten. Inhalt der Bau-
leitplanung ist die Ausweisung eines 
Wohngebietes für ca. 100 Baugrundstü-
cke im Norden der Ortschaft Waggum. 
Die Ortschaft Waggum ist gekennzeich-
net durch ihre Nähe zum Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg. Bekannterma-
ßen kommt es immer wieder zu Be-
schwerden der in Flughafennähe woh-
nenden Bevölkerung über die vom Flug-
betrieb ausgehende Lärmbelastung. 
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Die Problematik wurde bereits im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens zum direkt 
östlich anschließenden Wohngebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ diskutiert. Dabei 
stellte sich heraus, dass im Baugebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ je nach Start-
richtung Mittelungspegel von 43 bis 45 
dB(A) erreicht und demnach die Orientie-
rungswerte für reine Wohngebiete am 
Tag sicher eingehalten werden. Hinsicht-
lich des Fluglärms ist die Situation im 
Norden Waggums daher offenkundig als 
unkritisch zu betrachten. 
 


 


Wie der Planbegründung zu entnehmen 
ist, kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass die uneingeschränkte Nutzung 
sowie die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Flughafens Braunschweig-Wolfsburg 
auch durch das neue Wohngebiet 
„Waggum-Nord“ in keiner Weise beein-
trächtigt werden. Vor diesem Hintergrund 
dieser Zusicherung erheben wir gegen 
die o. g. Bauleitplanung keine Bedenken. 
 


Der Flächennutzungsplan stellt eine 
Wohnbaufläche dar aus der in der ver-
bindlichen Bauleitplanung ein allgemei-
nes Wohngebiet (WA) entwickelt wird. 
Die schalltechnischen Orientierungswerte 
der DIN 18005 weisen für ein allgemeines
Wohngebiet tags 55 dB(A) aus. 
Insofern werden die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gem. § 1 (6) BauGB bei 
der vorliegenden Planung berücksichtigt. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


Stellungnahme Nr. 9 
 
Schreiben von der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen, Bezirksstelle 
Braunschweig  


04.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Nach Durchsicht der mitgeschickten Un-
terlagen nimmt die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen, bezüglich der 
93. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Braunschweig, folgende 
Stellung ein: 
 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil 
Waggum nördlich des Baugebiets WA63 
(Nordendorfweg) und westlich des WA68 
(Rabenrodestr. – Nord). Es umfasst, laut 
F-Plan, 10,0 ha z.Zt. landwirtschaftlich 
genutzte Fläche, welche künftig als 
Wohnbauland erschlossen werden soll. 
 


 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich des F-Plans um-
fasst 6,5 h, nachdem der Beschluss zum 
Erhalt des Freibades gefasst wurde. 1,4 
ha werden zukünftig als Grünfläche, 5,1 
ha als Wohnbaufläche dargestellt. 
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Wir bedauern den Verlust der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, sehen jedoch die 
Zweckmäßigkeit des Planungsvorhabens. 
Der sparsame Umgang mit Flächen sollte 
dennoch stets berücksichtigt werden und 
so weisen wir darauf hin, dass eine Kom-
pensation nicht auf Kosten von Ackerland 
erfolgen sollte. Dass dies nicht immer 
möglich ist, ist uns bekannt, doch bitten 
wir Alternativen zum nördlichen Grün-
streifen in Erwägung zu ziehen. Bei-
spielsweise könnte das 
Vernässungsgebiet ökologisch aufgewer-
tet werden oder die Renaturierung des 
Beberbaches fortgesetzt. Bis zur Vorlage 
eines Alternativplans, bzw. einer Begrün-
dung der Entscheidung für den geplanten 
Grünstreifen, melden wir diesbezüglich 
Bedenken an. 
 
Durch die Planung sind zudem die nörd-
lich angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen betroffen. Zum einen ist die Be-
wirtschaftung und die Zuwegung der 
Ackerflächen durch den geplanten öffent-
lichen Grünstreifen behindert, zum an-
dern wird die ackerbauliche Nutzung 
künftig durch z.B. veränderte Abstands-
auflagen beim Pflanzenschutz einge-
schränkt. 
Zur Vermeidung von Nachbarschaftskon-
flikten würden wir die Ausweisung min-
destens der ersten „ackerflächennahen“ 
Grundstücksreihe als Mischgebiet begrü-
ßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Die Anmerkungen zu den Ausgleichsflä-
chen betreffen den parallel aufgestellten 
Bebauungsplan, da der Flächen-
nutzungsplan für diese weiterhin Flächen 
für die Landwirtschaft darstellt, aus denen 
die Ausgleichsflächen i. R. der verbindli-
chen Bauleitplanung entwickelt werden. 
Die Hinweise werden i. R. der verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. im Entwässe-
rungskonzept des Fachbüros berücksich-
tigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuwegung zu den Ackerflächen ist 
einvernehmlich mit der Feldmarksinteres-
sentschaft geklärt und über textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan gesi-
chert.  
 
 
 
 
 
Der vorgeschlagenen Ausweisung von 
gemischten Bauflächen zur Vermeidung 
von Nachbarschaftskonflikten mit den 
landwirtschaftlichen Flächen wird nicht 
gefolgt. Aus den im Flächennutzungsplan 
darzustellenden gemischten Bauflächen 
wären i. R. in der verbindlichen Bauleit-
planung Dorf- oder Mischgebiet zu entwi-
ckeln.  
 
Für ein Dorfgebiet ist jedoch die Festset-
zung von land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieben notwendig, für die Festsetzung 
eines Mischgebietes eine Mischung von 
Wohnen und die das Wohnen nicht we-
sentlich störenden Gewerbebetrieben. 
 
Da für die Plangebietsflächen jedoch 
vorwiegend das Wohnen geplant ist, wä-
re dieses ein sog. "Etikettenschwindel" 
der keiner gerichtlichen Überprüfung 
standhalten würde. Insofern wird ent-
sprechend der beabsichtigten Nutzung 
eine Wohnbaufläche dargestellt. 
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Wir weisen darauf hin, dass in die nörd-
lich und westlich des Baugebietes verlau-
fenden Gräben die Felddrainagen mün-
den. Ein Rückstau des Wassers vom 
Graben auf die landwirtschaftlichen Nutz-
flächen ist auf jeden Fall zu verhindern. 


 
Temporär auftretende Stäube und Gerü-
che sind auch bei Wohnbauflächen mit 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flä-
chen hinzunehmen und führen in keiner 
Weise zu einer Einschränkung der 
Wohnnutzung. Gerade die Entwicklung 
des nördlichen Grünstreifens dient dem 
Immissionsschutz des im Bebauungsplan 
geplanten Wohngebietes. Die Frage des 
Immissionsschutzes wird in der verbindli-
chen Bauleitplanung geregelt. 
 
 
 
 


Zudem ist die planmäßige Vernässung 
auf die ausgewiesene Fläche zu be-
schränken und es ist dafür Sorge zu tra-
gen, dass der angrenzende Acker und 
das Grünland nicht zusätzlich vernässen. 
 


Die Hinweise zu den aufgeschütteten 
Dränageleitungen und zu den angren-
zenden Ackerflächen werden i. R. der 
verbindlichen Bauleitplanung bzw. der 
Entwässerungsplanung beachtet. 


Aus Sicht der Landwirtschaftskammer 
bestehen bei der 93. Änderung des Flä-
chennutzungsplans vorläufig Bedenken. 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


Stellungnahme Nr. 10 
 
Schreiben von der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüt-
tel, 30.01.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die in der Zuständigkeit des Geschäfts-
bereiches Wolfenbüttel befindlichen zivi-
len luftverkehrsrechtlichen Belange wer-
den durch den Bebauungsplan nicht be-
rührt. Es bestehen insoweit keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 


 


Ich weise jedoch darauf hin, dass gemäß 
§ 12 Abs. 2 LuftVG die für die Erteilung 
einer Baugenehmigung zuständige Be-
hörde die Errichtung von Bauwerken im 
Umkreis von 1,5 km Halbmesser um den 
Flughafenbezugspunkt nur mit Zustim-
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mung der Luftfahrtbehörde genehmigen 
darf.  
 
Ferner bitte ich wegen der Nähe zum 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg auch 
noch um nachträgliche Beteiligung des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 
(BAF). 
 


 


Zukünftig bitte ich im Übrigen um recht-
zeitige Beteiligung meinerseits im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens. 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfü-
gung. 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Die Unterlagen werden an die zu-
ständige Behörde weitergeleitet. 
 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 


  
Stellungnahme Nr. 17 
 
Schreiben von der E.ON Avacon AG 


18.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Im Anfragebereich befinden sich keine 
Versorgungsanlagen der E.ON Avacon 
AG. 
 
Achtung: 
Im o. g. Auskunftsbereich können Ver-
sorgungsanlagen liegen, die nicht in der 
Rechtsträgerschaft der E.ON Avacon AG 
betrieben werden. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 


 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 


Stellungnahme Nr. 21 
 
Schreiben vom Heimatpfleger,  
Herrn H. Reinhardt 


28.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Zu den o.g. Flächennutzungs- und Be-
bauungsplan nehme ich, soweit es Be-
lange des Heimatpflegers betreffen, wie 
folgt Stellung: 
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1 .Beberbachaue 
Im Flächennutzungsplan wird unter Punkt 
4.5.4 (Seite 10) darauf hingewiesen, dass 
das Gebiet eine hohe Schutzfunktion für 
die Aue des Beberbaches hat. Es wäre 
wichtig zu wissen, wie sich die Versiege-
lung des Baugebietes auf die Renaturie-
rung des Beberbaches auswirkt. Die 
Renaturierungsmaßnahmen laufen seit 
2004. Über die einzelnen 
Renaturierungsabschnitte liegen dem 
Fachbereich für Stadtplanung und Um-
weltschutz Berichte vor („Zurück zur Na-
tur am Beberbach“ von Heidrun u. Hans-
Jürgen Sauer, Helga und Heide Faasch 
und Jürgen Wagner). 
Ich habe Zweifel, ob ein Ausgleich der 
möglichen Eingriffe innerhalb des Gel-
tungsbereiches erzielt werden kann (s. 
Abschnitt 4.6 auf Seite 13 Absatz 4) und 
befürchte eine Verschlechterung der 
Wasserqualität des Beberbaches und 
damit eine Beeinträchtigung der Renatu-
rierung. 
 


Im Rahmen des parallel aufgestellten 
Bebauungsplanes wird das allgemein 
anerkannte sog. Osnabrücker Modell an-
gewandt. Danach sind in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde die Ein-
griffe in den Naturhaushalt kompensiert. 
 
Die festgesetzte Maßnahme der 
Vernässungsfläche ist auf Anraten der 
Unteren Wasser- und Unteren Natur-
schutzbehörde entwickelt worden. 
Es wird nur nicht verunreinigtes Oberflä-
chenwasser aus dem Baugebiet in die 
Vernässungsfläche eingeleitet. 
Bei der Vernässungsfläche werden die 
Filter- und Reinigungseigenschaften von 
Boden und Pflanzen sich positiv auswir-
ken. Insofern ist nicht davon auszugehen, 
dass die Wasserqualität des Beberbachs 
durch den Abfluss aus den 
Vernässungsflächen verschlechtert wird. 


2. Überplanung des Freibades Waggum 
Es ist zu erwarten, dass im Rat der Stadt 
noch um den Bestandsschutz des Frei-
bades noch gerungen wird. Das Bad ist 
1927 durch Spenden und freiwilligen Ar-
beitseinsatz der Waggumer Bürger  ent-
standen. Wurde anfangs der 30er Jahre 
durch sogenannte Notstandsarbeiten er-
weitert und war bis 1968 ein Naturbad, 
dessen Wasser durch einen natürlichen 
Teich mit Quelle gespeist wurde, der sich 
auf dem Gelände der südlichen Liege-
wiese befand. Das Quellwasser durchlief 
das Bad und floss durch den Graben 
westlich der Straße „Zum Kahlenberg“ in 
den Beberbach ab. Erst 1968 wurde der 
Naturteich durch einen Senkbrunnen tro-
ckengelegt und die Wasserversorgung 
aus dem öffentlichen Netz gesichert. Ich 
vermute, dass den Planern einer Wohn-
baufläche diese Tatsache nicht bekannt 
war. M.E. ist es nicht unproblematisch, 
wenn hier Häuser gebaut werden. 
Abschließend erlaube ich mir die Bemer-
kung, dass es bei der Entscheidung, das 
Bad zu erhalten, auf keinen Fall der fi-
nanzielle Druck den Ausschlag geben 
darf, denn für die Stadtbad GmbH ist der 


Der Rat der Stadt Braunschweig hat den 
Beschluss zum Erhalt des Freibades ge-
fasst. 
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Verkauf von sieben Bauplätzen nicht un-
erheblich und für den Investor für die Er-
schließung des Gebietes ebenso. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


Stellungnahme Nr. 25 
 
Schreiben von der DSF Deutsche 
Flugsicherung GmbH 


31.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Das Bauvorhaben befindet sich im Bau-
schutzbereich (§ 12 LuftVG) des Ver-
kehrsflughafens Braunschweig-
Wolfsburg. 
Die einzelnen Bauvorhaben bedürfen der 
luftrechtlichen Zustimmung der Luftfahrt-
behörde des Landes: 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, - Geschäftsbe-
reich Wolfenbüttel -, Sophienstraße 5, 
38304 Wolfenbüttel 


Die Niedersächsische Landesbehörde 
Hannover ist am Verfahren beteiligt wor-
den. Es sind keine Anregungen einge-
gangen. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 


  
Stellungnahme Nr. 25 
 
Schreiben vom Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung 


24.07.2012


Stellungnahme der Verwaltung 


Durch die Planung wird der Aufgabenbe-
reich des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung als Träger öffentlicher Be-
lange im Hinblick auf den Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen insoweit 
berührt, als der Planungsbereich im An-
lagenschutzbereich von Flugsicherungs-
anlagen am FH Braunschweig belegen 
ist. 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
keine Einwände bestehen 


Es bestehen derzeit keine Einwände ge-
gen die vorgelegte Planung. Meine Aus-
sage bezieht sich auf den Bereich der auf 
Blatt 2 angegebenen Koordinaten. 
 


 


Die Entscheidung gemäß § 18a Luftver-
kehrsgesetz (/LuftVG), ob Flugsiche-
rungseinrichtungen durch einzelne Bau-
werke gestört werden können, bleibt von 
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dieser Aussage jedoch unberührt. Sie 
wird von mir getroffen, sobald mir über 
die zuständige Luftfahrtbehörde des Lan-
des die Konkrete Vorhabenplanung (z.B. 
Bauantrag) vorgelegt wird. 
 
Die für meine Aussage zugrunde geleg-
ten Koordinaten: 
 


 


Breite: [GG° MM' SS,SS"] 
ETRS89 (WGS84) 
52 19 51,4 
52 19 43,4 
52 19 44,9 
52 19 54,1 
52 19 51,4 
 


 


  
Länge: [GG° MM' SS,SS"] 
ETRS89 (WGS84) 
10 33 06,3 
10 33 10,9 
10 33 40,5 
10 33 39,4 
10 33 06,3 
 


 


Geländehöhe: [m] 
NHN (DHHN92) 
 


 


Höhe über Alles: 
[m] NHN (DHHN) 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geän-
dert. 
 


 





